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Fragen und Antworten zur Sportversicherung

Antworten auf die meistgestellten Fragen zur Sportversicherung aus den Themenbereichen
Haftpflicht- und Unfallversicherung, Reise- und Kfz-Zusatzversicherung, Vertrauensschaden-
Versicherung und Allgemeines.

1. Warum ist der Verein nicht versichert, wenn er eine Deutsche oder Internationale

Meisterschaft ausrichtet?

Die Mitversicherung über die Sportversicherung würde über deren Aufgabenstellung weit
hinausgehen, zumal solche Veranstaltungen in aller Regel ganz spezielle Versicherungs-
schutz benötigen (z.B. Ausfallversicherungen, spezielle Sachversicherungen, Haftpflichtrisi-
ko des veranstaltenden Spitzenverbandes, Unfall-, Haftpflicht- und Krankenversicherungen
für Teilnehmer aus dem Ausland usw.). Hier ist es Sache des Veranstalters (Spitzenfachver-
band), für entsprechenden Versicherungsschutz zu sorgen.

2. Kann ich einen Mitspieler, der mich gefoult hat, für meinen Schaden haftbar ma-

chen?

Gerade im Fußball gibt es hierzu bereits höchstrichterliche Rechtsprechung. Der BGH hat
entschieden, dass der Teilnehmer an einem Fußballspiel grundsätzlich die Verletzungen in
Kauf nimmt, die auch bei regelgerechtem Spiel nicht zu vermeiden sind. Dieser Grundsatz
gilt im übrigen für alle „Kontaktsportarten„. Das heißt, dass ein Haftpflichtanspruch gegen
einen Mitspieler nur bei einem vorsätzlichen, groben Foul Aussicht auf Erfolg hat. Dabei ist
zu beachten, dass keine Haftpflichtversicherung vorsätzlich verursachte Schäden versi-
chert.
Die Regelungen zum Versicherungsschutz in solchen Fällen sind komplex und nicht in weni-
gen Sätzen darzustellen. Dies gilt nicht nur bezüglich der Abgrenzung zwischen grober
Fahrlässigkeit und Vorsatz, sondern auch für die in Frage kommenden Versicherungen so-
wohl für den gefoulten Spieler als auch für den Schadenverursacher.
Wenden Sie sich bitte in solchen Fällen unbedingt an Ihr Versicherungsbüro.

3. Wem melde ich den Schaden an einem fremden Fahrzeug?

Der Schaden an einem fremden Fahrzeug ist der eigenen Kfz-Haftpflichtversicherung zu
melden.
Quelle: aragvid-arag 09/07

Fragen zum Sportversicherungsvertrag und zu den Zusatzversicherungen beantwortet Ihnen
das zuständige Versicherungsbüro (Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt) des lsb h jeder-
zeit gerne.
Herr Pirmann, e-mail: Horst.Pirmann@arag.de , Telefon: 069/6789-252
Frau Schülzgen, e-mail: Ursula.Schuelzgen@arag.de ,Telefon: 069/6789-315
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